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Das klassische Modell

• Aufgabe

• Lösungsweg (Algorithmus)

• Daten ?
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Das Big Data Modell

• Daten

• Korrelation

• Erkenntnisse ?

• Prognose !
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Statistik 
als 

Big Data?
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Verbot von Persönlichkeitsprofilen

Bundesverfassungsgericht
Beschluss v. 16.12.1969 („Mikrozensusentscheidung“)

„Mit der Menschenwürde wäre es nicht zu vereinbaren, 
wenn der Staat das Recht für sich in Anspruch nehmen 
könnte, den Menschen zwangsweise in seiner ganzen 
Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren, sei es 
auch in der Anonymität einer statistischen Erhebung, und ihn 
damit wie eine Sache zu behandeln, die einer 
Bestandsaufnahme in jeder Beziehung zugänglich ist.“
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Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung

Bundesverfassungsgericht
Urteil v. 15.12.1983 („Volkszählungsurteil“)

   „Das Grundrecht gewährleistet ... die Befugnis des 
Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und 
Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 
Einschränkungen dieses Rechts auf "informationelle 
Selbstbestimmung" sind nur im überwiegenden 
Allgemeininteresse zulässig.“
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„Bei den verfassungsrechtlichen Anforderungen ... ist zu 
unterscheiden zwischen personenbezogenen Daten, die 
in individualisierter, nicht anonymer Form erhoben und 
verarbeitet werden, und solchen, die für statistische 
Zwecke bestimmt sind.“

„reguläre“ vs. statistische 
Datenverarbeitung

Bundesverfassungsgericht
Urteil v. 15.12.1983 („Volkszählungsurteil“)
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Statistische Datenverarbeitung
„Schranken“

Bundesverfassungsgericht
Urteil v. 15.12.1983 („Volkszählungsurteil“)

„Bei der Datenerhebung für statistische Zwecke kann eine 
enge und konkrete Zweckbindung der Daten nicht verlangt 
werden. Der Informationserhebung und 
Informationsverarbeitung müssen aber innerhalb des 
Informationssystems zum Ausgleich entsprechende Schranken 
gegenüberstehen.“
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Statistikgeheimnis
- § 16 BStatG -

„(1) Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse, die für eine Bundesstatistik gemacht werden, 
sind ... geheimzuhalten. …“
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Übermittlung an die Wissenschaft
- § 16 BStatG -

„(6) Für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 
dürfen… Einzelangaben an Hochschulen oder sonstige 
Einrichtungen ... unabhängiger wissenschaftlicher 
Forschung übermittelt werden, wenn die Einzelangaben 
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an 
Zeit, Kosten und Arbeitskraft zugeordnet werden 
können und die Empfänger Amtsträger, für den 
öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder 
Verpflichtete ... sind.“
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Re-Identifizierungsverbot
- § 21 BStatG -

Eine Zusammenführung von Einzelangaben aus 
Bundesstatistiken oder solcher Einzelangaben mit 
anderen Angaben zum Zwecke der Herstellung 
eines Personen-, Unternehmens-, Betriebs- oder 
Arbeitsstättenbezugs außerhalb der 
Aufgabenstellung dieses Gesetzes oder der eine 
Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift ist 
untersagt.



 Goldenes Big Data-
Zeitalter?

• Nicht bloß wissenschaftlicher Ansatz

• Selbstbestimmung

• Macht

• Missbrauch
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Big Data - 
datenschutzfreundlich?

• Beschränkung auf vorhandene Daten (keine 
Vorratsdatenspeicherung)

• Verwendung anonymisierter/pseudonymer Daten

• Transparenz der Verarbeitung/Bewertung

• Ausschluss sensibler Daten

• Keine automatisierten Entscheidungen



Amtliche Statistik - Big Data
• gesetzliche Grundlage
• große Datenmenge
• Stichproben- und 

Vollerhebung
• bestimmte Merkmale
• möglichst exakt
• definierte Verarbeitung

• Trennung von operativer DV
• Keine Rückschlüsse auf 

Einzelfälle
• Verbot der Re-

Identifizierung

• ohne gesetzliche Grundlage
• riesige Datenmenge
• möglichst „alle“ Daten

• beliebige Merkmale
• weniger exakt
• Korrelation beliebiger 

Merkmale
• Verbindung zu operativer DV
• Rückschlüsse auf Einzelfälle 

möglich und gewollt
• Re-Identifizierung möglich
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Diskussionspunkte 

• Macht Big Data die amtliche Statistik 
überflüssig?

• Verwendung von Big Data-Methoden in der 
Statistik?

• Register-/Sekundärerhebungen

• Forschungsdatenzentren

• Georeferenzierung?

• Melderegister als statistischer Datenpool?


